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Im Falle eines Falles:  
Die PVAG Unfallversicherung 
ist für dich da!

Bis zu 25 %  Beitragsvorteil für  GdP-Mitglieder*

* �Vollzugsbeamte mit GdP-Mitgliedschaft werden durch eine besondere Einstufung bis zu 25% günstiger abgesichert als ohne GdP-Mitgliedschaft.  
Bei einer Vertragsdauer von mindestens 3 Jahren wird ein zusätzlicher Beitragsnachlass von 10 % gewährt.

Der Beruf des Vollzugsbeamten in den Bereichen Polizei, BALM, Justiz 
oder Zoll ist eine vielseitige Tätigkeit, die auch ihre Risiken hat. Auch 
Beamte der Spezialeinheiten wie GSG9, PSA, BFE+, SEK, MEK, ZUZ oder 
OEZ sind besonderen Risiken ausgesetzt. Hier schützt dich die PVAG 
Unfallversicherung exklusiv vor den finanziellen Folgen von Berufs- 
und Freizeitunfällen – inklusive aller berufsbedingten Sondergefahren.

Die PVAG Unfallversicherung ist ein starker Partner an deiner Seite – 
im Dienst wie in der Freizeit.

Besondere Einstufung für GdP-Mitglieder im Vollzugsdienst.
Bedienstete im Vollzug der Polizei, BALM, Justiz oder Zoll, die Mitglied 
in der Gewerkschaft der Polizei (GdP) sind, werden generell in Gefah-
rengruppe A eingestuft. Dies gilt auch für die Spezialeinheiten wie 
GSG9, PSA, BFE+, SEK, MEK, USK, REK, OED, ZUZ oder OEZ.

Vollzugsdienstunfähigkeit (VD)
Die Vollzugsdienstunfähigkeit ist eine eigenständige Leistungsart.

Die versicherte Person hat
l	� durch einen Unfall einen Invaliditätsgrad von mindestens 10 % und 
l	� deswegen wird innerhalb von 3 Jahren (ab dem Tag des Unfalls) ein 

Verfahren zur Vollzugsdienstunfähigkeit eingeleitet und
l	� spätestens nach weiteren zwei Jahren mit der Bestätigung der Voll-

zugsdienstunfähigkeit rechtswirksam abgeschlossen. Wird vom 
Dienstherrn keine Bestätigung zur Vollzugsdienstunfähigkeit ausge-
stellt, reicht eine Bestätigung des Dienstherrn, dass die Versetzung 
in den Innendienst auf den Unfall zurückzuführen ist.

Wahlweise kann eine Versicherungssumme bis 100.000 Euro abge-
schlossen werden.

Du sorgst für Sicherheit. Aber wer sorgt für deine Sicherheit?



Dein Ansprechpartner

Sofortleistung für Vollzugsbedienstete (SLV) 
Die Sofortleistung für Vollzugsbedienstete (SLV) leistet, wenn die ver-
sicherte Person in Ausübung der dienstlichen Tätigkeit
l	 bei einem Verkehrsunfall und/oder
l	� durch direkte Gewalteinwirkung (auch Schuss- und/oder Stichver-

letzungen) eines Dritten 
Gesundheitsschädigungen erleidet, die zu einem medizinisch notwen-
digen Krankenhaus-Aufenthalt von mind. 3 Tagen oder zum Tod füh-
ren. Die Versicherungssummen sind wie folgt: im Todesfall 150.000 
Euro; bei Verletzung 1.500 Euro.

Psychologische Soforthilfe für Vollzugsbedienstete aufgrund 
Post-Shooting-Trauma (PST)
Die versicherte Person macht während eines Diensteinsatzes aufgrund 
einer Gefahrensituation von der Dienst-/ Schusswaffe Gebrauch und 
durch den abgesetzten Schuss wird eine dritte Person verletzt oder 
getötet. Erleidet die versicherte Person infolge dieses Ereignisses ein 
Post-Shooting-Trauma, das nachweislich psychologische Therapiesit-
zungen notwendig macht, übernehmen wir die Vermittlung und die 
Kosten für bis zu 10 Therapiesitzungen, maximal bis 1.200 Euro.

Leistungserweiterungen, die in der Produkt-Linie „Premium“ 
mitversichert sind:
l	� Gesundheitsschädigungen bei rechtmäßiger Verteidigung oder bei 

der Bemühung zur Rettung von Menschen, Tieren oder Sachen
l	� Unfälle bei Terroranschlägen außerhalb von Kriegs- oder Bürger-

kriegsgebieten sowie bei gewalttätigen Auseinandersetzungen
l	� Psychische Reaktionen aufgrund unfallbedingter psychologischer 

Schäden

l	� Gesundheitsschädigungen durch Infektionen gemäß Aufzählung:
	 �Borreliose, Brucellose, Cholera, Diphtherie, Dreitagefieber, Echino-

kokkose, Gürtelrose/Windpocken, Kinderlähmung (Poliomyelitis), 
Fleckfieber, Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), Gelbfieber, 
Keuchhusten, Lepra, Malaria, Masern, Mumps, Pest, Pfeiffersches 
Drüsenfieber, Pocken, Röteln, Scharlach, Schlaf-/ Tsetsekrankheit, 
Tularämie (Hasenpest), Typhus und Paratyphus.

l	� Psychologische Soforthilfe
l	� Einschluss von berufsbedingten Infektionen

PVAG Polizeiversicherungs-AG – Der Polizeiversicherer
Die PVAG Polizeiversicherungs-Aktiengesellschaft, das Gemeinschafts-
unternehmen der Gewerkschaft der Polizei (GdP) und der SIGNAL 
IDUNA Gruppe, sichert schon seit mehr als zwei Jahrzehnten Poli-
zeibeschäftigte ab. Noch heute ist die GdP zu 49 % Anteilseigner der 
PVAG. Damit profitieren die Versicherten von der konsequenten Ori-
entierung an den Belangen der Polizeibeschäftigten sowie von der 
jahrzehntelangen Markterfahrung der SIGNAL IDUNA Gruppe. Beides 
ist die Basis für spezielle Sicherheits- und Vorsorgekonzepte und für 
das Vertrauen, das die PVAG bei den Polizeibeschäftigten genießt.

Zusatzleistungen für Vollzugsbedienstete 
der Polizei, BAG, Justiz oder Zoll mit GdP-
Mitgliedschaft:
Ist der Versicherungsnehmer im Vollzugsdienst der Poli-
zei, BAG, Justiz oder Zoll beschäftigt und zudem GdP-Mit-
glied, haben alle unfallversicherten Berufstätigen in seinem  
Vertrag folgende Leistungen – ohne Mehrbeitrag – mitversi-
chert:
l	� 100 Euro Gipsgeld (Voraussetzung: Arbeitsunfall)
l	� 5.000 Euro Todesfall (Voraussetzung: Arbeits-

unfall)
l	� 5.000 Euro Anrecht auf Vorschussleistung 

auf die Invalidität unabhängig von der  
Todesfallsumme
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